
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/11/12 10ObS313/91,
10ObS45/99m

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.11.1991

Norm

ASVG §258 Abs4

Rechtssatz

Eine außergerichtliche Vereinbarung wird nicht dadurch in einen gerichtlichen Vergleich im Sinne des § 258 Abs 4 ASVG

transformiert, daß die Unterschriften der Parteien beglaubigt sind, gleichgültig ob es sich um gerichtliche (vgl § 285

AußStrG, §§ 426 bis 429 Geo) oder notarielle Beglaubigung handelt.

Entscheidungstexte

10 ObS 313/91

Entscheidungstext OGH 12.11.1991 10 ObS 313/91
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